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· Rahmen für die Unternehmensbesteuerung in Europa (BEFIT)

	Berichterstatter
	Petru Sorin DANDEA (Workers' Group - RO)

	

	Referenzdokumente
	COM(2023) 532 final 
COM(2023) 529 final 

	
	EESC-2023-04143-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA

· begrüßt das kontinuierliche Engagement der Kommission für die Entwicklung eines gemeinsamen Rahmens für die Unternehmensbesteuerung (BEFIT) mit dem Ziel, die Konsolidierung des Binnenmarkts zu unterstützen;
· unterstützt die Entscheidung der Kommission, BEFIT in Form einer EU-Richtlinie vorzuschlagen, da die derzeitige Vielfalt an unterschiedlichen nationalen Vorschriften zu Fragmentierung und Diskrepanzen führt und grenzüberschreitende Tätigkeiten im Binnenmarkt aufgrund der hohen Kosten, die den Unternehmen bei der Befolgung der Vorschriften mehrerer Rechtsrahmen entstehen, behindert;
· stellt fest, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 48 Absatz 2 des BEFIT-Vorschlags berechtigt sind, den ihnen zugerechneten Anteilen Erhöhungen der Steuerbemessungsgrundlage, Steuerabzüge oder Steueranreize hinzuzufügen. Er erkennt zwar an, wie wichtig es ist, den Mitgliedstaaten Spielraum einzuräumen. Eine solche Flexibilität könnte jedoch dem Ziel der Kommission zuwiderlaufen, die Befolgungskosten für die Unternehmen zu verringern;
· teilt die Auffassung der Kommission, dass die Einigung über Säule 2 zur Schaffung eines gemeinsamen EU-Rechtsrahmens für die Unternehmensbesteuerung beitragen könnte. Nach Ansicht des EWSA sollte im Sinne der Vereinfachung und der Kostensenkung BEFIT so weit wie möglich an die Vorschriften der zweiten Säule der OECD angeglichen werden;
· empfiehlt, dass jede Datenverarbeitung im BEFIT-Rahmen im Einklang mit dem in der DSGVO verankerten Grundsatz der „Datenminimierung“ erfolgt. Dabei wird die Erhebung personenbezogener Daten auf das für die spezifischen Zwecke des BEFIT-Vorschlags unmittelbar relevante und erforderliche Maß beschränkt, und die Daten sind nur für den dafür erforderlichen Mindestzeitraum zu speichern;
· betont, dass die Befolgungskosten und der Verwaltungsaufwand für Unternehmen, die am BEFIT-Vorschlag interessiert sind, sorgfältig bewertet werden müssen, damit sie die tatsächlichen Vorteile des neuen Rahmens für Unternehmen in ganz Europa verstehen können.

	Kontakt
	Juri Soosaar

	Tel.
	+32 25469628

	E-Mail
	Juri.Soosaar@eesc.europa.eu





· Erleichterung grenzübergreifender Lösungen

	Berichterstatter
	Athanasios IOANNIDIS (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – EL)

	

	Referenzdokumente
	COM(2023) 790 final
EESC-2024-00120-00-00-AC


Kernaussagen

Der EWSA
· unterstützt den geänderten Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über einen Mechanismus zur Überwindung rechtlicher und administrativer Hindernisse in einem grenzübergreifenden Kontext als Versuch, den Integrationsprozess im Rahmen des EU‑Binnenmarkts weiter zu stärken;
· begrüßt, dass die Kommission ihre Bemühungen konsequent fortgesetzt und den Vorschlag für eine Verordnung zur Überwindung rechtlicher und administrativer Hindernisse in einem grenzübergreifenden Kontext in geänderter Form erneut vorgelegt hat, mit der die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von Stellen für grenzübergreifende Koordinierung verpflichtet werden, wobei es ihnen überlassen bleibt, das flankierende Instrument zur Überwindung von Hindernissen oder ein anderes Instrument ihrer Wahl freiwillig zu nutzen;
· vertritt die Auffassung, dass aus dem vorherigen einschlägigen Versuch nützliche Lehren gezogen und die Schwachpunkte des ursprünglichen Vorschlags ermittelt und behoben werden konnten, und stützt sich in seiner Stellungnahme zum geänderten Vorschlag für eine Verordnung auf diese Erfahrungen;
· ist der Ansicht, dass der vorgeschlagene Mechanismus die in der Europäischen Union bereits bestehenden und funktionierenden Strukturen für die Unterstützung grenzüberschreitender Tätigkeiten grundsätzlich ergänzt und die Voraussetzungen für die Gestaltung eines umfassenden Rahmens für die Bewältigung grenzübergreifender rechtlicher und administrativer Hindernisse schafft;
· befürwortet die angestrebte Vereinfachung der Verfahren im Rahmen des vorgeschlagenen Mechanismus, der die Einrichtung grenzübergreifender Koordinierungsstellen als zentrale Anlaufstellen in allen Mitgliedstaaten verpflichtend vorsieht;
· betrachtet die Bereitstellung des Instruments zur Erleichterung grenzübergreifender Lösungen als wichtigen Prozess, dessen Mehrwert jedoch nicht durch seinen fakultativen Charakter geschmälert werden darf;
· ist der Auffassung, dass die Einrichtung eines EU-weiten öffentlichen Registers grenzübergreifender Dossiers zu einer umfassenden Erfassung der einschlägigen rechtlichen und administrativen Hindernisse und im Anschluss zu einem Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen den zuständigen Behörden beitragen wird, so dass Wege zur Beseitigung dieser Hindernisse aufgezeigt werden können; hält es für hilfreich, wenn die Europäische Kommission erwägt, auf der Grundlage der im Register enthaltenen Daten einen Jahresbericht über die Hindernisse und vorgeschlagenen Lösungen zu erstellen;
· schließt sich dem im geänderten Verordnungsvorschlag verwendeten Bottom-up-Ansatz für die Überwindung grenzübergreifender Hindernisse an, da er das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für die Bedeutung der Vollendung des EU-Binnenmarktes stärkt; stellt fest, dass die regionalen Gebietskörperschaften, in denen grenzüberschreitende Tätigkeiten stattfinden, einbezogen werden und dabei den politischen Willen der lokalen Ebene zum Ausdruck bringen müssen, um die nationalen Behörden zu veranlassen, den vorgeschlagenen Mechanismus zu aktivieren und seine Möglichkeiten zu nutzen; merkt an, dass klare Anreize für die Nutzung des vorgeschlagenen Mechanismus durch die Mitgliedstaaten geschaffen werden müssen, um dessen Mehrwert herauszustellen, wozu detaillierte Informationen über die Auswirkungen grenzübergreifender Hindernisse und über die erwarteten Vorteile für die betroffenen Regionen werden sollten;
· ist schließlich der Ansicht, dass die Einrichtung und Anwendung des vorgeschlagenen Mechanismus noch stärker als bedeutende politische Entscheidung auf EU-Ebene zu Tage treten kann, wenn die nationalen Strukturen (die Stellen für die grenzübergreifende Koordinierung) finanziell unterstützt werden. 

	Kontakt
	Georgios Meleas

	Tel.
	+32 25469795

	E-Mail
	Georgios.Meleas@eesc.europa.eu





· Reform- und Investitionsvorschläge und ihre Durchführung in den Mitgliedstaaten (Zyklus des Europäischen Semesters 2023-2024)

	Berichterstatter
	Gonçalo LOBO XAVIER (Gruppe Arbeitgeber – PT)
Javier DOZ ORRIT (Gruppe Arbeitnehmer – ES)
Luca JAHIER (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – IT)

	

	Referenzdokumente
	Initiativstellungnahme
EESC-2023-04860-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA

· bekräftigt, dass die Aufnahme der länderspezifischen Empfehlungen in die Aufbau- und Resilienzpläne (ARP) die Transparenz der länderspezifischen Empfehlungen erhöht und ihre Umsetzungsrate verbessert hat. Gleichwohl bleibt zur vollständigen Umsetzung der Pläne noch viel zu tun;
· unterstreicht, dass die zwei Lehren – leistungsorientierte ARP und verstärkte nationale Eigenverantwortung – bei der Umsetzung der neuen Regeln für die wirtschaftspolitische Steuerung und des künftigen Europäischen Semesters beherzigt werden sollten;
· betont, dass die im Zuge der Überprüfung der wirtschaftspolitischen Steuerung neu eingeführte Flexibilität und die mittelfristige Perspektive der geplanten nationalen strukturellen finanzpolitischen Pläne die notwendigen Reformen und Investitionen wirksamer fördern könnten. Dafür müssen drei Voraussetzung erfüllt sein: a) ausreichender haushaltspolitischer Spielraum auf nationaler Ebene, um angemessene – auch soziale – Investitionen zu ermöglichen, b) maximale Ausschöpfung aller verfügbaren EU-Mittel und c) ein solideres Verfahren, um das Potenzial der geplanten nationalen Eigenverantwortung zum Tragen zu bringen;
· ist der Auffassung, dass für die Stärkung der nationalen Eigenverantwortung durch eine engere Einbindung der nationalen Parlamente, der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft klarere Bestimmungen in den offiziellen Verfahren der EU und der Mitgliedstaaten zur Umsetzung des neuen Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung erforderlich sind;
· fordert formelle, kontinuierliche und strukturierte Konsultationen, bei denen die nationalen Regierungen während des gesamten politischen Zyklus der Vorbereitung, Durchführung, Überwachung und Evaluierung eng mit den Behörden aller Ebenen und partnerschaftlich mit Gewerkschaften, Arbeitgebern, OZG und anderen relevanten Stellen zusammenarbeiten;
· fordert klare Kriterien für die grünen und sozialen Investitionen in den kommenden Jahren, um den Mitgliedstaaten bei der Formulierung ihrer strukturellen finanzpolitischen Pläne Orientierung zu geben;
· bekräftigt seine Forderung, dass die Kommission und die Mitgesetzgeber rechtzeitig, jedoch spätestens bis 2026 die neuen Finanzinstrumente festlegen, die auf EU-Ebene zur Finanzierung der strategischen Gemeingüter benötigt werden. Dies sind u. a. der unlängst angekündigte EU‑Souveränitätsfonds, neue Eigenmittel, eine eigene Fiskal- bzw. Finanzkapazität und der nächste mehrjährige Finanzrahmen (MFR). In diesem Zusammenhang kommt auch der EIB bei der Mobilisierung privater Investitionen und der Verbesserung öffentlich-privater Partnerschaften entscheidende Bedeutung zu.

	Kontakt
	Colombe Grégoire

	Tel.
	+32 25469286

	E-Mail
	Colombe.Gregoire@eesc.europa.eu 
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· Paket zur Verteidigung der Demokratie

	Berichterstatter 
	Christian MOOS (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – DE)

	Ko-Berichterstatter
	José Antonio MORENO DÍAZ (Gruppe Arbeitnehmer – ES)

	

	Referenzdokumente
	COM(2023) 630 final
COM(2023) 636 final
COM(2023) 637 final
EESC-2024-00092-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· bedauert, dass das Paket zur Verteidigung der Demokratie viel zu spät vorgelegt wurde und so nicht mehr noch vor der Europawahl 2024 umgesetzt werden kann, und dass die Vorschläge des EWSA zum Aktionsplan für Demokratie in Europa nicht berücksichtigt werden;
· unterstützt uneingeschränkt die Ziele der vorgeschlagenen Richtlinie über die im Auftrag von Drittländern durchgeführten Interessenvertretungstätigkeiten, lehnt die vorgeschlagene Mittelausstattung jedoch entschieden ab;
· fordert einen umfassenden Ansatz auf EU-Ebene, der NICHT
· mit zusätzlichen Kosten oder Risiken verbunden ist,
· Interessenvertretungsdienstleister stigmatisiert und den Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft in der EU einengt,
· den Anwendungsbereich bestehender Transparenzregister auf nationaler Ebene beschränkt,
· die Glaubwürdigkeit der EU auf der internationalen Bühne untergräbt.
· Ein solcher Ansatz würde hingegen
· die verwendeten Begriffe, insbesondere „Interessenvertretungstätigkeit“, klar definieren,
· klare Kriterien festlegen, anhand derer beurteilt werden kann, welche ausländischen Unternehmen unter die Rechtsvorschriften fallen,
· alle Unterauftragnehmer in der EU abdecken,
· bestehende Schlupflöcher in Bezug auf bestimmte Finanzierungsformen schließen.
· fordert (in Bezug auf die Empfehlung für inklusive und stabile Wahlverfahren) eine Vereinheitlichung des Wahlverfahrens in allen Mitgliedstaaten, um es inklusiver und stabiler zu gestalten und für alle EU-Bürgerinnen und -Bürger mit Behinderungen uneingeschränkt zugänglich zu machen;
· fordert (in Bezug auf die Empfehlung zur Förderung der Mitwirkung und der wirksamen Beteiligung) eine Stärkung der partizipativen Demokratie und innovativer Formen der Bürgerbeteiligung, eine Reform der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) und die Schaffung eines Rahmens für die wirksame Beteiligung auf EU-Ebene.

	Kontakt
	Jean-Marie Rogue

	Tel.
	+32 25468909

	E-Mail
	JeanMarie.Rogue@eesc.europa.eu 




· Bewertung des Europäischen Sozialfonds 2014–2020

	Berichterstatter 
	Krzysztof BALON (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – PL)
Cinzia DEL RIO (Gruppe Arbeitnehmer – IT)
David SVENTEK (Gruppe Arbeitgeber – CZ)

	

	Referenzdokument
	Bewertungsbericht
EESC-2023-02717-00-00-RE-TRA



Kernaussagen

Der EWSA

· teilt die Auffassung, dass der Europäische Sozialfonds (ESF) im Zeitraum 2014-2020 wesentlich dazu beigetragen hat, die Beschäftigungsfähigkeit und die allgemeine und berufliche Bildung zu fördern und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen; 
· fordert, dass mehr investiert wird, um gegen die Missverhältnisse vorzugehen, die am Arbeitsmarkt insbesondere mit Blick auf Frauen, junge Menschen, Langzeitarbeitslose, Migranten und schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen wie Menschen mit Behinderungen bestehen; 
· ist der Ansicht, dass die Ressourcen für Arbeitsämter sowie für die Steuerungs- und Verwaltungskapazitäten der öffentlichen Hand entsprechend aufgestockt werden sollten;
· betont, dass mehr in inklusive, hochwertige allgemeine und berufliche Bildung investiert werden muss, wenn es insbesondere bei neuen Beschäftigungsformen gelingen soll, Qualifikationslücken zu schließen, Unterbeschäftigung zu beseitigen und für faire Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmer zu sorgen;
· hebt hervor, dass echtes Unternehmertum und Selbständigkeit durch den Zugang zu Krediten und Finanzschulungen unterstützt werden müssen und ein angemessener Teil der ESF-Mittel für Vorhaben unter der Leitung kleinerer Organisationen vorgesehen werden muss;
· schlägt vor, die aus dem ESF kofinanzierten Programme in das Europäische Semester aufzunehmen, damit die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der Mitgliedstaaten erfolgreich bewältigt werden können;
· ist der Ansicht, dass sich die einzelstaatlichen Behörden besser abstimmen sollten, um Überschneidungen zwischen ESF-Programmen und anderen europäischen Fonds zu vermeiden;
· plädiert für eine inhaltliche Einbeziehung der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft in allen Entscheidungsphasen und fordert, dass zur Stärkung der Kapazitäten der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft für den sozialen und zivilen Dialog angemessene Mittel aus dem ESF bereitgestellt werden;
· fordert, dass die Verfahren vereinfacht und bürokratische Hürden abgebaut werden, um bei Initiativen in den Bereichen Beschäftigung, Aus- und Weiterbildung sowie Armutsbekämpfung den Zugang zu ESF-Mitteln zu verbessern; 
· ist der Ansicht, dass eine transparente Kommunikation auf allen Ebenen fester Bestandteil der ESF-Programmplanung sein muss.

	Kontakt
	Bartek Bednarowicz

	Tel.
	+32 25469229

	E-Mail
	Bartek.Bednarowicz@eesc.europa.eu




· Paket zur Mobilität von Fachkräften

	Berichterstatterin
Ko-Berichterstatterin
	Tatjana BABRAUSKIENĖ (Gruppe Arbeitnehmer – LT)
Mariya MINCHEVA (Gruppe Arbeitgeber – BG)

	

	Referenzdokumente
	COM(2023) 715 final
COM(2023) 716 final
COM(2023) 719 final
EESC-2024-00050-00-00-AC-TRA



Kernaussagen

Der EWSA
· betont, dass der EU-Talentpool ein praktisches, zuverlässiges und leicht zu nutzendes sowie für Arbeitnehmer und Arbeitgeber attraktives Instrument sein und eine faire und ethische legale Arbeitsmigration in die EU fördern muss;
· weist darauf hin, dass Drittstaatsangehörige, die sich bereits im Hoheitsgebiet der EU aufhalten (Asylbewerber, Personen ohne Arbeitserlaubnis, Personen, die zum Zweck der Familienzusammenführung in die EU eingereist sind) ein unzureichend genutztes Reservoir potenzieller Arbeitskräfte darstellen, das zur Deckung des Bedarfs auf dem Arbeitsmarkt beitragen kann. Diese Menschen müssen unterstützt werden, um ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu erleichtern;
· fordert die Mitgliedstaaten auf, in allen Mitgliedstaaten ein einladendes Umfeld für Wanderarbeitnehmer und Flüchtlinge mit Arbeitserlaubnis zu gewährleisten und mit den Sozialpartnern und Organisationen der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, um die negativen Diskurse und Narrative zur legalen Migration zu ändern;
· empfiehlt, die Initiative für einen EU-Talentpool mit der Initiative zur Talenterschließung in den Regionen Europas zu verknüpfen, um eine Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte – innerhalb und außerhalb der EU – aus Mangelberufen zu vermeiden. Hierfür kann auch die zirkuläre Migration ein nützliches Instrument sein;
· unterstreicht, dass die Fähigkeiten und Kompetenzen von Arbeitnehmern aus Drittländern bewertet und rasch validiert werden müssen, damit ihre Kompetenzen zertifiziert werden und sie erforderlichenfalls die entsprechenden Qualifikationen erwerben können. Die Verfahren sollten den Verwaltungsaufwand für Antragsteller möglichst verringern, insbesondere wenn Dokumente möglicherweise zurückgelassen wurden oder während der Migration verloren gegangen sind;
· fordert die Mitgliedstaaten auf, öffentliche Investitionen in Schulen und Bildungseinrichtungen zu gewährleisten, damit diese hochwertige und vertrauenswürdige Orientierungshilfe und Beratung zu Lernmobilitätsmöglichkeiten anbieten können, die die berufliche Entwicklung und das lebenslange Lernen fördern. Hilfe und Beratung müssen kostenlos sein, um die Lernenden zu motivieren, sich für ein Angebot zur Lernmobilität in einem anderen EU-Land zu bewerben;
· fordert die Mitgliedstaaten auf, die Lernmobilität von Lehrkräften sicherzustellen, indem sie Probleme im Zusammenhang mit dem Ersatz von und dem Mangel an Lehrkräften beheben. Um hochwertige Bildung zu gewährleisten, muss der Beruf durch gute Arbeitsbedingungen, gerechte Gehälter sowie Zugang zu hochwertiger Erstausbildung, beruflicher Weiterbildung und Laufbahnentwicklung attraktiv gemacht werden.

	Kontakt
	Triin Aasmaa Gomes

	Tel.
	+32 25469524

	E-Mail
	Triin.AasmaaGomes@eesc.europa.eu





· Fahrplan zur Bekämpfung des Drogenhandels

	Berichterstatter
	Christian MOOS (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – DE)

	Referenzdokumente
	COM(2023) 641 final

	
	EESC-2023-05604-00-00-AC-TRA



Kernaussagen

Der EWSA

· empfiehlt den Mitgliedstaaten, ihre Zollbehörden und Polizeikräfte personell und technisch angemessen auszustatten, für eine gute Entlohnung und gute Arbeitsbedingungen sowie für Weiterbildung zu sorgen;
· betont, dass zur Bekämpfung des Missbrauchs auch harter Drogen ein stärker differenzierter, gesamtgesellschaftlicher Ansatz erforderlich ist. Hinsichtlich des Drogenkonsums ist auf Prävention und flankierende Maßnahmen und weniger auf Repression zu setzen;
· weist darauf hin, dass andere Wege und Zugänge für den illegalen Handel (z. B. Flughäfen, Straße und Schiene) nicht vernachlässigt werden dürfen;
· hält die Verwendung des Begriffs „öffentlich-private Partnerschaft“ (ÖPP) für die Zusammenarbeit von Behörden mit Privaten in diesem Zusammenhang für sehr unglücklich und empfiehlt der Kommission, stattdessen von einem Ansatz zu sprechen, der zahlreiche Akteure einbezieht;
· begrüßt alle wirksamen Initiativen zur Zerschlagung krimineller Netze und betont, dass das Bankgeheimnis sowie das Vorhandensein von Steueroasen, Geldwäsche und Korruption für die organisierte Kriminalität von größter Bedeutung sind;
· unterstützt eine bessere grenzübergreifende Koordination der Strafverfolgung zwischen Polizei- und Zollbehörden sowie eine bessere Zusammenarbeit von Strafverfolgungs-, Justiz- und Steuerbehörden, damit die organisierte Kriminalität so wirksam wie möglich bekämpft wird;
· fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ausreichend in ihre öffentlichen Verwaltungen zu investieren und deren Digitalisierung voranzutreiben, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen;
· hält es für wichtig, die gewerkschaftlichen Vertretungen der Polizei- und Zollbediensteten einzubeziehen, um personelle und materielle Bedarfe sachgerecht ermitteln und ihre Expertise berücksichtigen zu können;
· erinnert daran, dass Drogenabhängige Opfer und nicht Täter sind, solange ihr Drogenkonsum nicht zu Beschaffungskriminalität oder zu Gefährdungen Dritter führt. Der EWSA empfiehlt nachdrücklich, die Erfahrungen von Ländern und Regionen zu studieren, in denen der Konsum bestimmter Drogen toleriert wird oder der Konsum von Cannabis entkriminalisiert worden ist;
· empfiehlt mehr Initiativen zur Suchtprävention, um die Europäer vor den Gefahren einer Sucht (nicht nur vor einer Abhängigkeit von harten Drogen) zu schützen, und fordert insbesondere, beschlagnahmte Gelder für Präventionsprojekte zu nutzen.


	Kontakt
	Alessia Cova

	Tel.
	+32 25469426

	E-Mail
	Alessia.Cova@eesc.europa.eu
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· Langfristige Strategie für Wettbewerbsfähigkeit

	Berichterstatterin
Ko-Berichterstatter
	Emilie PROUZET (Gruppe Arbeitgeber – FR)
Stefano PALMIERI (Gruppe Arbeitnehmer – IT)

	
	

	Referenzdokumente
	COM(2023) 162 final
COM(2023) 168 final

	
	EESC-2023-02172-00-00-AC-TRA



Kernaussagen

Der EWSA 

· ist der Ansicht, dass die EU eine im Einklang mit den Grundsätzen des Binnenmarkts und der sozialen Marktwirtschaft stehende, zukunftsorientierte, klar definierte und koordinierte Agenda für Wettbewerbsfähigkeit braucht, um den Wohlstand der Unternehmen, hochwertige Arbeitsplätze, die Anhebung des Lebensstandards der EU-Bürger und die Inklusivität zu fördern. Darüber hinaus soll sie die Fähigkeit der EU zu Innovation, Investitionen und Handel sowie zum Wettbewerb auf dem globalen Markt zum Wohle der Allgemeinheit und zur Förderung des Übergangs zur Klimaneutralität erhöhen;
· ist der Auffassung, dass zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der EU eine integrierte europäische Industriestrategie erforderlich ist, mit der ein integriertes europäisches Industriesystem gefördert und Unternehmen und Arbeitnehmer als die wichtigsten Akteure in den Mittelpunkt gestellt werden;
· fordert die angemessene Bereitstellung physischer und sozialer Infrastrukturen, die strategisch wichtig ist, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU sicherzustellen. Dieses strategische Vorgehen erfordert: i) eine Kohäsionspolitik, die wirtschaftliche Konvergenz und Resilienz fördert, ii) Investitionen in hochwertige öffentliche Dienste sowie in zukunftssichere Verkehrs-, Energie- und Datennetze, iii) Investitionen in Bildung und lebenslanges Lernen für qualifizierte Arbeitskräfte, die für die Herausforderungen von morgen gewappnet sind, in ein hochwertiges Gesundheitssystem, Langzeitpflege und Sozialfürsorge sowie in erschwinglichen Wohnraum;
· fordert die Mitgliedstaaten insbesondere auf, sich mit ganzer Kraft für eine ordnungsgemäße Um- und Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt einzusetzen. All dies muss mit geeigneten Kontroll- und Schutzinstrumenten in Hinblick auf die Qualität der Arbeit, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen, die Bürgerrechte und den Verbraucherschutz einhergehen;
· betont, dass die offene strategische Autonomie der EU zu einem wesentlichen Merkmal des europäischen Projekts ausgebaut werden muss, dessen Einzigartigkeit und Stärken auf einer Kombination von wirtschaftlicher und sozialer Integration beruhen.

	Kontakt
	Silvia Staffa

	Tel.
	+32 25468378

	E-Mail
	Silvia.Staffa@eesc.europa.eu




· Strategische Vorausschau 2023

	Berichterstatter
	Stefano PALMIERI (Gruppe Arbeitnehmer – IT)

	Ko-Berichterstatter
	Gonçalo LOBO XAVIER (Gruppe Arbeitgeber – PT) 

	

	Referenzdokumente
	COM(2023) 376 final

	
	EESC-2023-04844-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA

· sieht in der strategischen Vorausschau einen wichtigen Beitrag zur Beschlussfassung in der EU. Er nimmt die Bemühungen auf EU-Ebene zur Kenntnis, der Vorausschau eine strategische institutionelle Rolle zuzuweisen und sie in der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen; 
· fordert, dass wie in der laufenden Mandatsperiode auch in der neuen Kommission ein für Vorausschau zuständiges Mitglied der Kommission benannt wird;
· fordert eine stärkere Einbeziehung des EWSA, um die Analyse- und Vorausschaukapazitäten der EU zu verbessern und dazu beizutragen, Trends und mögliche Lösungen in einer sich wandelnden Gesellschaft zu ermitteln; 
· sollte einen internen Prozess zur Durchführung einer Vorausschau koordinieren, um die wichtigsten Trends und Szenarien, Prioritäten und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Europawahl und der Ernennung der neuen Europäischen Kommission zu ermitteln; 
· stimmt dem Ansatz der Kommission zur Ermittlung realisierbarer und wirkungsvoller neuer Wirtschaftsmodelle zu. Ziel ist dabei eine integrative und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, die ein hohes Maß an Sozial- und Umweltschutz, gute Arbeitsplätze sowie faire und solidarische Bedingungen wahrt, um das europäische Modell einer hochgradig wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft zu erhalten.
· fordert eine erneuerte und umfassendere Industriepolitik der EU, die auf die Koordinierung der Entscheidungen und Maßnahmen abzielt, damit die Kohärenz zwischen den Sektoren und zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit der EU verbessert wird;
· fordert die Ermittlung ergänzender Indikatoren über das BIP hinaus und ihre Umsetzung in politische Maßnahmen;
· legt der EU und den nationalen Institutionen, der Privatwirtschaft und den lokalen Interessenträgern nahe, auf die Festlegung und Vereinbarung eines neuen europäischen Gesellschaftsvertrags hinzuarbeiten;
· fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, gemeinsam die Bereitstellung europäischer öffentlicher Güter zu gewährleisten und dazu auch den EU-Haushalt an das neue Szenario anzupassen. Rohstoffe und Dienstleistungen, die Verteidigung, Sicherheit, Gesundheit, Bildung und Wohlergehen sicherstellen, sind entscheidende Faktoren, mit denen das umfassende Resilienz-Ökosystem der EU eine inklusive und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit und Demokratie erreichen und wahren kann. 

	Kontakt
	Raul Muriel Carrasco

	Tel.
	+32 25468270

	E-Mail
	Raul.MurielCarrasco@eesc.europa.eu 




· Überarbeitung der Pauschalreiserichtlinie

	Berichterstatter
	Philip VON BROCKDORFF (Gruppe Arbeitnehmer – MT)

	

	Referenzdokumente 
	COM(2023) 905 final

	
	EESC-2024-05478-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA

· ist der Ansicht, dass es sowohl an der Zeit als auch notwendig war, die Pauschalreiserichtlinie zu überarbeiten, und begrüßt die überarbeitete Fassung grundsätzlich, da sie darauf abzielt, Gutscheinsysteme im Recht zu verankern und dafür zu sorgen, dass Reisende klare Informationen und rechtliche Garantien erhalten, während Reiseunternehmen mehr Flexibilität eingeräumt wird;
· begrüßt, dass die Überschneidungen zwischen Pauschalreisen und verbundenen Reiseleistungen gestrichen wurden. Damit handelt es sich nun um eine Pauschalreise, wenn verschiedene Arten von Reiseleistungen für dieselbe Reise oder denselben Urlaub gleichzeitig bei ein und derselben Vertriebsstelle erworben werden;
· ist der Ansicht, dass es der Kommission mit wesentlichen, zweckmäßigen Änderungen im Rahmen ihres Vorschlags zur Pauschalreiserichtlinie gelungen ist, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Schutz der Reisenden einerseits und den Interessen der Pauschalreiseunternehmen andererseits herzustellen;
· vertritt jedoch die Auffassung, dass bei den vorgeschlagenen Fristen für Erstattungen nicht ausreichend berücksichtigt wird, dass den Leistungserbringern in Ausnahmesituationen, wie zuletzt während der COVID-19-Pandemie, Liquiditätsgrenzen gesetzt sind;
· spricht sich dafür aus, dass das Ergebnis des Kommissionsvorschlags möglichst ausgewogen sein sollte, damit sichergestellt ist, dass EU-Pauschalreisen so wettbewerbsfähig wie möglich bleiben und gleichzeitig, bei minimalen preislichen Auswirkungen und Belastungen für Unternehmen, für den Schutz der Verbraucher gesorgt ist.

	Kontakt
	Radoslava Stefankova

	Tel.
	+ 32 25468188

	E-Mail
	Radoslava.Stefankova@eesc.europa.eu




[bookmark: _Toc166848520]LANDWIRTSCHAFT, LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT

· Änderung der GAP-Basisrechtsakte – Vereinfachung

	Hauptberichterstatter
	Stoyan TCHOUKANOV 
(Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – BG)

	

	Referenzdokument
	COM(2024) 139 final
EESC-2024-01216-00-00-AC


Kernaussagen

Der EWSA

· begrüßt, dass die Europäische Kommission im Einklang mit seinen früheren Stellungnahmen mehrere Maßnahmen vorgeschlagen hat, um im Interesse der Landwirte in der EU für mehr Flexibilität zu sorgen und den Verwaltungsaufwand zu verringern, um Nahrungsmittelsouveränität zu garantieren und höhere landwirtschaftliche Einkommen zu ermöglichen;
· weist auf einige mit dem vorliegenden Vorschlag verbundene Grenzen und Unsicherheiten hin;
· hebt hervor, dass das Hauptproblem der Landwirte, das durch den Vorschlag nicht gelöst wird, in der unfairen Verteilung der Wertschöpfung in der Lebensmittelversorgungskette besteht, sodass die Landwirte für die Nahrungsmittelerzeugung nicht fair entlohnt werden, und dringt darauf, die anderen von der Europäischen Kommission in dem Paket vorgeschlagenen Maßnahmen zügig zu erörtern und anzunehmen;
· weist darauf hin, dass Flexibilität nicht bedeuten sollte, dass die Ansprüche zurückgefahren werden und die Ökologisierungskomponente der reformierten GAP verwässert wird, denn mehr Ambition im Umweltschutz können Landwirte auch im Rahmen der Konditionalität nur zeigen, wenn sich die Landwirtschaft für sie rentiert;
· ist der Auffassung, dass die Landwirte im Übergang angemessen unterstützt werden sollten und dass die vorgeschlagenen Maßnahmen für „nichtproduktive Landschaftselemente“ bei Weitem mehr als im Rahmen der GAP ursprünglich vorgesehen bewirken könnten, wenn dafür ausreichende und angemessene zusätzliche Finanzmittel bereitgestellt würden;
· empfiehlt, möglichst früh im Jahr 2025 zu überprüfen, was diese Vereinfachungen auf der Ebene der Mitgliedstaaten bewirken, und dabei vor allem zu prüfen, ob sie sich auf die Einkommen der Landwirte und den Gesamtumfang der für Zwecke der biologischen Vielfalt vorgesehenen Flächen oder Landschaftselemente auswirken;
· hebt hervor, dass für Landwirte und deren Betriebsberater entsprechende Schulungsprogramme vorgesehen werden müssen, um den Wissensstand zur umweltfreundlicheren Gestaltung der Landwirtschaft zu verbessern;
· verweist erneut auf seine Empfehlung, den Landwirten im Zusammenhang mit den unumgänglichen Kontrollen mehr Hilfestellung zu leisten, ist jedoch von dem Vorschlag, Betriebe mit höchstens 10 Hektar landwirtschaftlicher Fläche von Konditionalitätskontrollen und Sanktionen auszunehmen, nicht überzeugt; weist darauf hin, dass Kontrollen und Sanktionen nach wie vor für alle Arten von landwirtschaftlichen Betrieben ein Problem sind und das vorgeschlagene Vorgehen eine Spaltung bewirken und einen Teil der europäischen Landwirte in einer Weise benachteiligen würde, die rechtlich nicht zu rechtfertigen ist; vertritt jedoch die Auffassung, dass die Befreiung von Kontrollen oder eine Absenkung der Kontrollhäufigkeit in einigen Fällen, vor allem bei Kleinerzeugern, angemessen sein könnte;
· teilt die Auffassung, dass diese Vorschläge keinen Aufschub dulden; weist jedoch darauf hin, dass die Zivilgesellschaft zu diesen Vorschlägen auf andere Weise hätte konsultiert werden müssen, und fordert die Europäische Kommission nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten zur Umsetzung dieser Maßnahmen sowie zu den anderen in dem Paket vorgeschlagenen Maßnahmen ordnungsgemäß konsultiert werden.

	Kontakt
	Martine Delanoy

	Tel.
	+32 25469802

	E-Mail
	Martine.Delanoy@eesc.europa.eu




· NAT/914 – Stärkere Einbeziehung der Mitgliedstaaten, der Regionen und der Zivilgesellschaft in die Umsetzung der langfristigen Vision für die ländlichen Gebiete der EU

	Berichterstatter 
	Marc DECOSTER (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – BE)

	

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme
EESC-2023-05063-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA

· bekräftigt seine Unterstützung der langfristigen Vision für die ländlichen Gebiete der EU und fordert, dass der Aktionsplan für den ländlichen Raum ergänzt und regelmäßig bewertet wird, um den Bedürfnissen auf dem Land besser gerecht zu werden;
· betont, wie wichtig die Einbeziehung verschiedener Akteure auf allen Ebenen für den Erfolg der langfristigen Vision für die ländlichen Gebiete ist, und regt an, den Ansatz der Multi-Level- und Multi-Stakeholder-Governance auszubauen;
· begrüßt die Einführung von Instrumenten zur Entwicklung des ländlichen Raums durch mehrere Mitgliedstaaten und schlägt die Annahme einer Europäischen Charta der Rechte und Pflichten des ländlichen und städtischen Raums vor;
· fordert die Kommission auf, die Möglichkeit einer Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums für die Zeit nach 2027 zu prüfen, die speziell auf die Umsetzung des einschlägigen Aktionsplans ausgerichtet und unter Nutzung aller verfügbaren Mittel angemessen ausgestattet ist, um eine kohärente Umsetzung der in der langfristigen Vision für die ländlichen Gebiete der EU vorgeschlagenen Bestimmungen zu gewährleisten;
· unterstreicht, wie wichtig es ist, mit der künftigen Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums Familienbetriebe, Unternehmen von überschaubarer Größe und örtliche Aktivitäten zu unterstützen;
· hebt die entscheidende Rolle der EU-Beobachtungsstelle für die Entwicklung des ländlichen Raums hervor und schlägt Maßnahmen zur Stärkung der Finanzierung, zur Vereinfachung des Zugangs zu EU-Mitteln und zur Unterstützung von zwischengeschalteten Organisationen vor;
· begrüßt die Annahme des „Instrumentariums für die Finanzierungsmöglichkeiten“ zugunsten des ländlichen Raums, fordert jedoch eine Aufstockung der EU-Mittel und Vereinfachungsmaßnahmen, um den Zugang zu diesen Mitteln zu erleichtern;
· betont die grundlegende Rolle lokaler oder regionaler Vertretungsorganisationen der Akteure des ländlichen Raums bei deren Begleitung und fordert, dass kollektive Maßnahmen und der Zugang zu Beratung durch diese Organisationen verstärkt werden;
· fordert eine Stärkung der konzertierten Initiativen für die lokale Entwicklung und eine bessere Kommunikation, um die lokalen Akteure über die langfristige Vision zu informieren. 

	Kontakt 
	Nicolas Stenger

	Tel.
	+32 25468152

	E-Mail
	Nicolas.Stenger@eesc.europa.eu




[bookmark: _Toc166848521]AUẞENBEZIEHUNGEN

· Engagement junger Menschen EU/Vereinigtes Königreich

	Berichterstatter
	Cillian LOHAN (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – IE)

	

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme
EESC-2023-04457-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA

· ist davon überzeugt, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen sowohl in der EU als auch im Vereinigten Königreich in einzigartiger Weise in der Lage sind, das Engagement junger Menschen in der EU und dem Vereinigten Königreich zu unterstützen und zu erleichtern;
· fordert vor allem die Kommission dazu auf, mit einem Verhandlungsangebot über eine ehrgeizige Partnerschaft im Bereich der gegenseitigen Mobilität junger Menschen an die Regierung des Vereinigten Königreichs heranzutreten, die darauf abzielen sollte, die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt zu Zwecken wie Forschung, Studium, Aus- und Weiterbildung sowie im Rahmen eines Jugendaustauschs festzulegen;
· fordert die Europäische Kommission eindringlich dazu auf, die Verhandlungen mit der britischen Regierung über den vollständigen Wiedereinstieg des Vereinigten Königreichs in das Programm Erasmus+ zu intensivieren. Diese Position wird sowohl vom Europäischen Jugendforum und vom British Youth Council als auch von vielen weiteren zivilgesellschaftlichen Jugendorganisationen im Vereinigten Königreich und in der EU offiziell unterstützt;
· spricht sich zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Jugenddialogs und der Zusammenarbeit nachdrücklich für die Schaffung eines neuen strukturierten Kontakts zwischen der EU und den Behörden des Vereinigten Königreichs sowie in Schottland, Wales und Nordirland aus. Junge Menschen sollten umfassend einbezogen werden, auch im Hinblick auf die Jugendarbeit und das nichtformale Lernen;
· ruft die Kommission auf, sich hinsichtlich der Hindernisse für die Mobilität Kreativschaffender mit der britischen Regierung zu verständigen und ggf. auch eine gegenseitige Befreiung von der Visumpflicht für die Kreativwirtschaft oder eine „Freistellung für die Kultur“ im Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich in Erwägung zu ziehen;
· empfiehlt eine Bestandsaufnahme der Möglichkeiten, die sich jungen Menschen bieten. Dies wäre äußerst hilfreich für den Aufbau von Kapazitäten, um sie darüber aufzuklären, welche Möglichkeiten sie praktisch haben. Klare Berufswege sollten aufgezeigt und jungen Menschen dafür in der Schule, durch Kooperationen und im Rahmen der Berufsberatung berufsspezifisches Wissen vermittelt werden; 
· fordert die Europäische Kommission auf, gemeinsam mit der Regierung des Vereinigten Königreichs den Punkt einer physischen Aufenthaltsgenehmigung im Rahmen des Verfahrens für EU-Bürger zur Beantragung des Aufenthaltsrechts im Vereinigten Königreich noch einmal zu überdenken und die Finanzierung beizubehalten, damit gesellschaftlich engagierte Gruppen, Interessenvertretungen und Behörden die erforderliche Unterstützung leisten können;
· fordert die EU dazu auf, gemeinsam mit den Regierungen des Vereinigten Königreichs und Irlands sowie der nordirischen Regierung (Northern Ireland Executive) für die Vorteile des grenzüberschreitenden Programms PEACEPLUS zur Förderung von Frieden und Wohlstand in Nordirland und den Grenzbezirken Irlands zu werben.

	Kontakt
	Sveto Trajkovski

	Tel.
	+32 25469075

	E-Mail
	Sveto.Trajkovski@eesc.europa.eu




· Neuer Wachstumsplan und Reform- und Wachstumsfazilität für den Westbalkan

	Berichterstatter
	Ionuț SIBIAN (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – RO)

	Ko-Berichterstatterin
	Dragica MARTINOVIĆ DŽAMONJA (Gruppe Arbeitgeber – HR)

	

	Referenzdokumente
	COM(2023) 691 final
COM(2023) 692 final
EESC-2024-00176-00-00-AC
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Der EWSA

· ist der festen Überzeugung, dass der beste Weg zur Erweiterung der Union ein schrittweiser, verlässlicher und leistungsorientierter Ansatz ist, bei dem im Laufe des Beitrittsprozesses nach und nach mehr Vorteile gewährt werden, etwa finanzielle Unterstützung, Integration in den EU‑Binnenmarkt und Beteiligung an der Arbeit der EU-Institutionen. Die Kluft bei der sozioökonomischen Konvergenz zwischen diesen Ländern und dem EU-Durchschnitt muss nach und nach geschlossen werden;
· empfiehlt der Kommission, klare und transparente Leitlinien für die Anwendung der vorgeschlagenen Konditionalitäten vorzugeben, und bekräftigt ferner, dass dafür gesorgt werden muss, dass der Fokus der EU auf Stabilität und geopolitische Interessen nicht auf Kosten der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie geht;
· fordert die Kommission auf, Kandidatenländer und potenzielle Kandidatenländer dabei zu unterstützen, sowohl die Vor- als auch die Nachteile einer frühzeitigen Marktintegration zu bewerten und hierbei die negativen Auswirkungen zu ermitteln und maßgeschneiderte Minderungsmaßnahmen umzusetzen. Bei der Ausarbeitung der entsprechenden Maßnahmen sollten Beiträge der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft rechtzeitig eingeholt und gebührend berücksichtigt werden;
· betont, dass die Unterstützung für Kandidatenländer an die Finanzierungsinstrumente der Mitgliedstaaten angepasst werden sollte, um einen nahtlosen Übergang zur EU-Mitgliedschaft zu ermöglichen, und dass dies mit einer institutionellen Eignung für den Zugang zu kohäsionspolitischen Mitteln einhergehen sollte. Ausgehend von den Erfahrungen mit der Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität in den EU-Mitgliedstaaten wird empfohlen, einen Anzeiger (Scoreboard) für den Wachstumsplan und länderspezifische Begleitausschüsse einzurichten, um die Umsetzung, Koordinierung und Überwachung des Plans zu stärken. Diesen Ausschüssen sollten Sozialpartner sowie einschlägige Organisationen der Zivilgesellschaft aus den Empfängerländern angehören;
· bekräftigt die Bedeutung der regionalen Zusammenarbeit und gutnachbarlicher Beziehungen während des gesamten EU-Beitrittsprozesses und begrüßt, dass der Schwerpunkt im Kommissionsvorschlag auf die Entwicklung des Gemeinsamen Regionalen Marktes gelegt wird; schlägt vor, ein objektives und transparentes Überwachungssystem für die Umsetzung der eingegangenen Verpflichtungen einzurichten. Hierfür bedarf es der Einbeziehung der Sozialpartner und zivilgesellschaftlichen Organisationen und des politischen Willens, erforderlichenfalls Reversibilitätsmechanismen anzuwenden.

	Kontakt
	David Hoić

	Tel.
	+32 25469069

	E-Mail
	David.Hoic@eesc.europa.eu 
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· Harmonisierte Binnenschifffahrtsinformationsdienste – Überarbeitung der EU-Vorschriften

	Berichterstatter
	Mateusz SZYMAŃSKI (Gruppe Arbeitnehmer – PL)

	

	Referenzdokumente
	COM(2024) 33 final 
COM(2024) 59 final

	
	EESC-2024-00722-00-00-AC-TRA
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Der EWSA

· ist der Auffassung, dass in Europa genutzte Binnenschifffahrtsinformationsdienste (River Information Services, RIS) heutzutage drei Zielen dienen sollten, die auch in Zukunft Geltung haben müssen:
· Sicherheit,
· Nachhaltigkeit und
· Integrierbarkeit mit verschiedenen Verkehrsträgern;
· ist deshalb der Auffassung, dass die Systeme mit den verschiedenen Verkehrsträgern kompatibel sowie benutzerfreundlich sein sollten, damit sie den sich wandelnden Herausforderungen und Chancen angepasst werden können;
· hält es für grundlegend, die Menschen mit den neuen digitalen Technologien in der Binnenschifffahrt und ihrer Nutzung vertraut zu machen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Beschäftigten in die Beratungen über die Einführung von RIS einbezogen werden.

	Kontakt
	António Ribeiro Pereira

	Tel.
	+32 25469363

	E-Mail
	Antonio.RibeiroPereira@eesc.europa.eu 




· Schutz der Demokratie vor Desinformation

	Berichterstatter
	Carlos Manuel TRINDADE (Gruppe Arbeitnehmer – PT)
John COMER (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – IE)

	

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme
EESC-2024-00014-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA

· weist die staatlichen Stellen Europas mit Nachdruck darauf hin, dass die Gefahr der Abhängigkeit von sozialen Medien und digitalen Plattformen bei den schutzbedürftigen Gruppen in unserer Gesellschaft bewertet und die kommerzielle Nutzung von KI und Algorithmen reguliert werden muss;
· schlägt vor, dass die Organe und alle Mitgliedstaaten der EU eine breit angelegte Strategie zur Intensivierung sämtlicher bereits vorhandenen Maßnahmen zur Bekämpfung von Desinformation und zur Verhinderung des Missbrauchs digitaler Plattformen durch organisierte Scheinidentitäten sowie zur Schaffung von Instrumenten zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen nationalen, regionalen und lokalen Nachrichtenmedien in Europa verfolgt wird;
· fordert die Europäische Kommission auf, eine Einschätzung darüber abzugeben, wie die auf soziale Medien und digitale Plattformen anwendbaren Bestimmungen hinsichtlich der Desinformation greifen, und das derzeitige Ausmaß der Monetarisierung von Desinformation in sozialen Medien und digitalen Plattformen zu analysieren;
· fordert die Europäische Kommission auf, einen Plan zu erarbeiten, der die Qualität lokaler und regionaler Information sicherstellt;
· fordert, dass dem Europäischen Auswärtigen Dienst angemessene Ressourcen zur Bekämpfung und Überwachung von Informationsmanipulation und Einflussnahme aus dem Ausland zur Verfügung gestellt werden;
· fordert eine Stärkung der Europäischen Beobachtungsstelle für digitale Medien als Anlaufstelle für Faktenprüfer sämtlicher öffentlicher Stellen mit dem Ziel, Desinformation im Internet besser erkennbar zu machen und die Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu versetzen, auf Desinformation im Internet zu reagieren;
· stellt fest, dass es als erster Schritt, dass der Pluralismus in den Medien nicht bedingungslos den Regeln des Marktes unterworfen wird, erforderlich ist, den Journalismus – wie von der UNESCO vorgeschlagen – als europäisches öffentliches Gut einzustufen;
· schlägt vor, dass die Kommission prüft, ob ein auf verschiedenen Plattformen präsenter und in sämtlichen Landessprachen berichtender, redaktionell unabhängig arbeitender öffentlicher europäischer Nachrichtensender realisierbar ist, der allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern faktengestützte Informationen zugänglich macht.

	Kontakt
	Francesco Napolitano

	Tel.
	+32 25468921

	E-Mail
	Francesco.Napolitano@eesc.europa.eu
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· Auf dem Weg zu einem resilienteren, wettbewerbsfähigeren und nachhaltigeren Europa 

	Berichterstatter
	Alain COHEUR (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – BE)

	Ko-Berichterstatter
	Alain TACCOEN (Kat. 1 – FR)

	

	Referenzdokumente
	COM(2023) 558 final
EESC-2023-05678-00-00-AC
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Der EWSA

· gibt eine Stellungnahme zu der im Vorfeld des Gipfeltreffens in Granada angenommenen Mitteilung der Europäischen Kommission ab, damit sein Standpunkt bei der Vorbereitung der nächsten europäischen Legislaturperiode berücksichtigt werden kann;
·  ist äußerst besorgt über den Rückstand gegenüber den USA und China in strategischen Bereichen. Hierdurch werden die Unabhängigkeit, die Souveränität und das Gesellschaftsmodell Europas weiter untergraben;
· ist der Ansicht, dass die Sicherung der Energiewende in Europa voraussetzt, dass der Einfluss Europas auf die Wertschöpfungsketten aller Dekarbonisierungstechnologien verstärkt wird, eine echte Dekarbonisierung durch Elektrifizierung und die Kohärenz zwischen den nationalen Energie- und Klimaplänen und den europäischen Zielen sichergestellt wird sowie wertvolle Arbeitsplätze für europäische Arbeitnehmer entwickelt werden;
· verweist darauf, dass die digitale Unabhängigkeit der EU von mehreren Faktoren abhängen wird, nämlich ihrer Fähigkeit, Supercomputer zu entwickeln, ihre Daten in ihrem Hoheitsgebiet zu speichern, die Entwicklung starker Industrieunternehmen zu fördern und digitale Kompetenzen zu entwickeln;
· vertritt den Standpunkt, dass in Bezug auf die Nachhaltigkeit und Souveränität der europäischen Raumfahrtindustrie viele Herausforderungen zu bewältigen sind. Durch Fragmentierung, Überlappung und das geringe Volumen ihrer wichtigsten institutionellen Märkte wird die EU geschwächt, während die Finanzierungslücke im Vergleich zu den USA und China weiter wächst und die EU mit privaten Wirtschaftsgiganten konfrontiert ist, die ihre internen Lieferketten optimieren;
· geht davon aus, dass die europäische Verteidigungsindustrie in den kommenden Jahren den Mitgliedstaaten und ihren Streitkräften hochwertige, dem neuen strategischen Umfeld angepasste Verteidigungsgüter und -kapazitäten zur Verfügung stellen, aber auch der Ukraine und anderen Partnern weiterhin militärische Unterstützung leisten muss. 
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